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Entwurf einer Änderung der Heilmittelrichtlinie des gemeinsamen 
Bundesausschusses vom 17.12.2009  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Mitglied des Hauptvorstandes der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation habe ich 
Kenntnis von dem o. a. Entwurf des gemeinsamen Bundesausschusses sowie der 
Stellungnahme der DVfR hierzu erhalten. 
 
Der Entwurf des gemeinsamen Bundesausschusses (nur die Seiten 1 bis 9 sind für uns 
von Bedeutung) sowie die Stellungnahme der DVfR sind als Anlage beigefügt.  
 
Die Kritik des DVfR zu dem Entwurf der Neufassung des § 11 kann aus meiner Sicht voll 
umfänglich geteilt werden.  
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass hinsichtlich der Leistungserbringer an Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren die Einschränkung des § 6 Abs. 2 des Entwurfes gilt. Danach 
dürfen Heilmittel bei Kindern dann nicht verordnet werden, wenn an sich 
störungsbildspezifische pädagogische, heilpädagogische oder sonderpädagogische 
Maßnahmen zur Beeinflussung von Schädigungen geboten sind (insbesondere 
Leistungen nach dem Kapitel 7 des SGB IX). 
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Somit ist weiterhin streitig, ob entsprechende Heilmittel bei Kindern auch dann in 
Tageseinrichtungen für Kinder erbracht werden können, wenn dort heilpädagogische 
Maßnahmen stattfinden. Die Einschränkung ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar und 
wird in der Praxis auch zu Streitigkeiten führen. Es wird nämlich aus meiner Sicht 
verkannt, dass Heilmittel als medizinische Leistungen nicht leistungsidentisch mit 
heilpädagogischen oder sonderpädagogischen Maßnahmen im Sinne des 7. Kapitels des 
SGB IX sind und das Ineinandergreifen der notwendigen medizinischen und 
heilpädagogischen Maßnahmen im Rahmen eines gesamtheitlichen Konzeptes zwingend 
geboten ist. 
 
Bevor die BAGüS zu dem Richtlinienentwurf Stellung nimmt – sie ist nicht als 
Stellungnahme berechtigte Organisation anerkannt – soll über die praktischen 
Auswirkungen dieser Richtlinie in dem dafür zuständigen FA I (Ende April 2010) beraten 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Bernd Finke 


